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& SACHVERHALT
Als Reaktion auf die Staatsschuldenkrise im Gebiet der Europäischen Währungsunion schufen
deren Mitgliedstaaten 2010 den „Euro-Rettungsschirm“, in dessen Rahmen sie eine privat-
rechtlich organisierte Zweckgesellschaft, die Europäische Finanzstabilisierungsfazilität (EFSF)
gründeten. Diese Zweckgesellschaft erhält Garantien von den Euro-Mitgliedstaaten, um die
Mittel an den Kapitalmärkten aufzunehmen, die sie für überschuldete Mitgliedstaaten bereit-
stellt. Mit dem Gesetz zur Übernahme von Gewährleistungen im Rahmen eines europäischen
Stabilisierungsmechanismus (Stabilisierungsmechanismusgesetz – StabMechG) vom 22.5.2010
legte der Bundesgesetzgeber auf nationaler Ebene die Voraussetzungen für die Leistung
finanziellen Beistands fest.

Im Mai/Juli 2011 kamen die Mitgliedstaaten überein, die vereinbarte maximale Darlehens-
kapazität der EFSF von 440 Milliarden EUR in vollem Umfang bereitzustellen und die EFSF
mit weiteren, flexibleren Instrumenten zur Bewältigung der Staatsschuldenkrise auszustatten.
Die europäischen Vereinbarungen wurden in Deutschland durch das am 13.10.2011 verkünde-
te und am 14.10.2011 in Kraft getretene Gesetz zur Änderung des StabMechG umgesetzt, das
nunmehr einen auf rund 211 Milliarden EUR erhöhten Gewährleistungsrahmen der Bundes-
republik Deutschland vorsieht, die erweiterten Instrumente der EFSF definiert und die
Voraussetzungen ihres Einsatzes festlegt. Zudem wurden die Beteiligungsrechte des Bundes-
tages neu geregelt. Danach bedürfen Entscheidungen des deutschen Vertreters in der EFSF, die
die haushaltspolitische Gesamtverantwortung des Bundestages berühren, grundsätzlich der
Zustimmung des Deutschen Bundestages. In Fällen besonderer Eilbedürftigkeit und Vertrau-
lichkeit wird dieses Beteiligungsrecht jedoch gemäß § 3 III StabMechG von einem neu zu
schaffenden Gremium ausgeübt (sog. Sondergremium). Dessen Mitglieder sind aus den gegen-
wärtig 41 Mitgliedern des Haushaltsausschusses zu wählen. Bei Notmaßnahmen zur Verhin-
derung von Ansteckungsgefahren liegt nach der Neuregelung regelmäßig besondere Eilbedürf-
tigkeit oder Vertraulichkeit vor. In allen übrigen Fällen kann die Bundesregierung Eilbedürf-
tigkeit oder Vertraulichkeit geltend machen. Dem kann das Sondergremium mit Mehrheit
widersprechen, um wieder eine Zustimmungskompetenz des gesamten Bundestages zu errei-
chen.

Am 26.10.2011 hat der Bundestag die neun Mitglieder des Gremiums gewählt. Dabei setzt
sich das Sondergremium nicht spiegelbildlich zum Plenum zusammen. Für die Mitglieder des
Sondergremiums sind keine Stellvertreter vorgesehen.

Schon am nächsten Tag wenden sich zwei Abgeordnete des Bundestages an das Bundes-
verfassungsgericht, da sie sich durch das Gesetz in ihrem verfassungsrechtlich garantierten
Rechten verletzt sehen. Sie möchten auch verhindern, dass das neu konstituierte Gremium die
Rechte des Bundestages wahrnimmt.

Fallfrage: Welche Anträge können die beiden Abgeordneten zur Wahrung ihrer Rechte stellen und
haben diese Anträge Aussicht auf Erfolg?

Auszug Stabilisierungsmechanismusgesetz – StabMechG

§ 1 Gewährleistungsermächtigung
(1) Das Bundesministerium der Finanzen wird ermächtigt, für Finanzierungsgeschäfte, die
die Europäische Finanzstabilisierungsfazilität zur Durchführung von unter der Vorausset-
zung der Absätze 2 und 3 gewährten Notmaßnahmen zugunsten eines Mitgliedstaates des
Euro-Währungsgebietes tätigt, Gewährleistungen bis zur Höhe von insgesamt 211,0459
Milliarden Euro zu übernehmen. Notmaßnahmen im Sinne von Satz 1 sind Darlehen der
Europäischen Finanzstabilisierungsfazilität an den betroffenen Mitgliedstaat, einschließlich
solcher, die der Mitgliedstaat zur Rekapitalisierung von Finanzinstituten verwendet, vor-
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sorgliche Maßnahmen sowie Ankäufe von Staatsanleihen dieses Mitgliedstaates am Primär-
markt oder Sekundärmarkt. Gewährleistungen nach Satz 1 können nur bis zum 30. Juni
2013 übernommen werden. Zu diesem Zeitpunkt verfällt die Ermächtigung für den nicht
ausgenutzten Teil des Gewährleistungsrahmens. Eine Gewährleistung ist auf den Höchst-
betrag dieser Ermächtigung in der Höhe anzurechnen, in der der Bund daraus in Anspruch
genommen werden kann. Zinsen und Kosten sind auf den Ermächtigungsrahmen nicht
anzurechnen.
(2) Notmaßnahmen im Sinne von Absatz 1 können auf Antrag eines Mitgliedstaates des Euro-
Währungsgebietes zum Erhalt seiner Zahlungsfähigkeit ergriffen werden, wenn dies unabding-
bar ist, um die Stabilität des Euro-Währungsgebietes insgesamt zu wahren. Die Gefährdung
der Finanzstabilität des Euro-Währungsgebietes ist vor der Gewährung von Notmaßnahmen
durch die Mitgliedstaaten des Euro-Währungsgebietes unter Ausschluss des betroffenen Mit-
gliedstaates gemeinsam mit der Europäischen Zentralbank und nach Möglichkeit mit dem
Internationalen Währungsfonds einvernehmlich festzustellen. Vorsorgliche Maßnahmen, Kre-
dite zur Rekapitalisierung von Finanzinstituten und der Aufkauf von Staatsanleihen am
Sekundärmarkt erfolgen unter diesen Voraussetzungen zur Verhinderung von Ansteckungs-
gefahren. Der Aufkauf von Staatsanleihen eines Mitgliedstaates des Euro-Währungsgebietes
am Sekundärmarkt erfordert zudem die Feststellung außergewöhnlicher Umstände auf dem
Finanzmarkt durch die Europäische Zentralbank.
(3) Notmaßnahmen werden an strenge Auflagen gebunden, die der betroffene Mitgliedstaat
grundsätzlich im Rahmen eines wirtschafts- und finanzpolitischen Programms vor Gewährung
der Notmaßnahme mit der Europäischen Kommission unter Mitwirkung der Europäischen
Zentralbank und nach Möglichkeit mit dem Internationalen Währungsfonds vereinbart und
die von den Mitgliedstaaten des Euro-Währungsgebietes einstimmig gebilligt werden. Sollte
wegen der Natur der Notmaßnahme die Vereinbarung aller erforderlichen Auflagen vor
Beginn der Notmaßnahme nicht möglich sein, ist diese Vereinbarung unverzüglich und vor
Abschluss der Notmaßnahme nachzuholen.
(4) Vor Übernahme von Gewährleistungen durch das Bundesministerium der Finanzen muss
dem Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestages der Vertrag über die Zweckgesellschaft
vorgelegt werden.
(5) Der Gewährleistungsrahmen nach Absatz 1 kann unter den Voraussetzungen des § 37
Absatz 1 Satz 2 der Bundeshaushaltsordnung mit Einwilligung des Haushaltsausschusses des
Deutschen Bundestages um bis zu 20 Prozent der in Absatz 1 genannten Summe überschritten
werden.

§ 3 Parlamentsvorbehalt für Entscheidungen in der Europäischen Finanzstabilisierungsfazilität
(1) Die Bundesregierung darf in Angelegenheiten der Europäischen Finanzstabilisierungsfazi-
lität einem Beschlussvorschlag, der die haushaltspolitische Gesamtverantwortung des Deut-
schen Bundestages berührt, durch ihren Vertreter nur zustimmen oder sich bei einer Be-
schlussfassung enthalten, nachdem der Deutsche Bundestag hierzu einen zustimmenden Be-
schluss gefasst hat. Ohne einen solchen Beschluss des Deutschen Bundestages muss der
deutsche Vertreter den Beschlussvorschlag ablehnen.
(2) Die haushaltspolitische Gesamtverantwortung ist insbesondere berührt
1. beim Abschluss einer Vereinbarung über eine Notmaßnahme der Europäischen Finanz-
stabilisierungsfazilität auf Antrag eines Mitgliedstaates des Euro-Währungsgebietes,
2. bei einer wesentlichen Änderung einer Vereinbarung über eine Notmaßnahme und bei einer
Änderung, die Auswirkungen auf die Höhe des Gewährleistungsrahmens hat,
3. bei Änderungen des Rahmenvertrags der Europäischen Finanzstabilisierungsfazilität und
4. bei der Überführung von Rechten und Verpflichtungen aus der Europäischen Finanzstabili-
sierungsfazilität in den Europäischen Stabilitätsmechanismus.
(3) In Fällen besonderer Eilbedürftigkeit oder Vertraulichkeit werden die in Absatz 1 bezeich-
neten Beteiligungsrechte des Deutschen Bundestages von Mitgliedern des Haushaltsausschus-
ses wahrgenommen, die vom Deutschen Bundestag für eine Legislaturperiode gewählt werden.
Die Anzahl der zu benennenden Mitglieder ist die kleinstmögliche, bei der jede Fraktion
zumindest ein Mitglied benennen kann und die Mehrheitsverhältnisse gewahrt werden. Bei
Notmaßnahmen zur Verhinderung von Ansteckungsgefahren nach § 1 Absatz 2 Satz 3 liegt
die besondere Eilbedürftigkeit oder Vertraulichkeit regelmäßig vor. In allen übrigen Fällen
kann die Bundesregierung die besondere Eilbedürftigkeit oder Vertraulichkeit einer Angele-
genheit geltend machen. Die oben genannten Mitglieder des Haushaltsausschusses können der
Annahme der besonderen Eilbedürftigkeit oder Vertraulichkeit in den Fällen der Sätze 3 und 4
unverzüglich mit Mehrheit widersprechen. Im Falle des Widerspruchs nimmt der Deutsche
Bundestag die in Absatz 1 bezeichneten Beteiligungsrechte wahr, bei Widersprüchen in Fällen
von Satz 3 der Haushaltsausschuss. In den Fällen des Absatzes 2 Nummer 3 und 4 sowie im
Falle des erstmaligen Antrags eines Mitgliedstaates des Euro-Währungsgebietes für eine Not-
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maßnahme, die nicht unter § 1 Absatz 2 Satz 3 fällt, nimmt stets der Deutsche Bundestag seine
Beteiligungsrechte wahr.

& LÖSUNG

VERFAHRENSART
Die Antragsteller sind Abgeordnete des Deutschen Bundestages und sehen sich durch die
Delegation der parlamentarischen Haushaltsverantwortung auf das 9-er Sondergremium in
ihrem Abgeordnetenstatus gem. Art. 38 I 2 GG verletzt. Um die Ausübung der parlamentari-
schen Haushaltsverantwortung durch das Gremium zu verhindern, kommt das Organstreit-
verfahren verbunden mit dem Antrag auf Erlass einer einstweiligen Anordnung in Betracht.

A. ANTRAG AUF EINSTWEILIGE ANORDNUNG
Nach § 32 BVerfGG kann das BVerfG im Streitfall einen Zustand durch einstweilige An-
ordnung (e.A.) vorläufig regeln, wenn dies zur Abwehr schwerer Nachteile, zur Verhinderung
drohender Gewalt oder aus einem anderen wichtigen Grund zum gemeinen Wohl dringend
geboten ist.

I. Zulässigkeit
Der Antrag auf Erlass einer e.A. ist zulässig, soweit die Zulässigkeitsvoraussetzungen vor-
liegen.

1. Statthaftigkeit des Antrages – Zuständigkeit des BVerfG in der Hauptsache
§ 32 BVerfGG trifft keine Unterscheidung der Verfahrensarten, insoweit ist ein Antrag auf
Erlass einer e.A. in jeder Verfahrensart vor dem BVerfG zulässig. In der Hauptsache wollen
die Abgeordneten ihre Rechte aus Art. 38 I GG gegen den Bundestag durchsetzen. Die
Zuständigkeit des BVerfG für das – in der Hauptsache einschlägige – Organstreitverfahren
ergibt sich aus Art. 93 I Nr. 1 GG, § 13 Nr. 5 BVerfGG.

2. Antragsberechtigt
Antragsberechtigt für den Erlass einer e.A. ist jeder, der im Hauptsacheverfahren beteiligt sein
kann.

Im Rahmen des Organstreitverfahrens richtet sich die Beteiligtenfähigkeit nach Art. 93 I
Nr. 1 GG, § 63 BVerfGG, die jedoch nicht deckungsgleich sind. Aufgrund der Normenhie-
rarchie kann § 63 BVerfGG die Verfassungsnorm jedoch nicht einschränken, sondern nur – im
Rahmen einer verfassungskonformen Auslegung – erweitern. Nach § 63 BVerfGG gehören
auch Teile der aufgeführten Bundesorgane, die in Grundgesetz oder in den Geschäftsordnun-
gen des Bundestages oder Bundesrates mit eigenen Rechten ausgestattet sind, zum Kreis der
Antragsberechtigten. Die beiden Abgeordneten des Deutschen Bundestages sind zumindest
gem. Art. 38 I GG und § 13 GOBT mit eigenen Rechten ausgestattet und somit im Haupt-
verfahren antragsberechtigt.

3. Keine Vorwegnahme der Hauptsache
Im Rahmen der e.A. wird angestrebt, dass bis zur Entscheidung des BVerfG im Organstreit-
verfahren die Beteiligungsrechte des Bundestages nicht durch das neu konstituierte Gremium
wahrgenommen werden dürfen. Damit ist keine Vorwegnahme des Hauptsacheverfahrens
verbunden.

4. Ergebnis
Der Antrag auf Erlass einer e.A. ist zulässig.

II. Begründetheit
Der Antrag auf Erlass einer e.A. ist begründet, wenn die Voraussetzungen des § 32 BVerfGG
vorliegen. Zunächst darf das Hauptsacheverfahren nicht vorn vorneherein unzulässig oder
offensichtlich unbegründet sein. Weiter kommt es auf die Nachteilsabwägung gem. § 32 I
BVerfGG an.

1. Unzulässigkeit und offensichtliche Unbegründetheit des Hauptsacheverfahrens
Die Erfolgsaussichten im Hauptsacheverfahren werden im Rahmen der e.A. nach § 32
BVerfGG grundsätzlich nicht geprüft (Degenhart, Staatsrecht I – Staatsorganisationsrecht, 27.
Aufl. 2011, Rn. 813), dh dass keine summarische Prüfung des materiellen Rechts entsprechend
der Hauptsache stattfindet, sondern nur eine Prüfung des offensichtlichen Ausgangs des
Hauptsacheverfahrens. Vorliegend ist das Hauptsacheverfahren weder von vorneherein un-
zulässig noch offensichtlich unbegründet.

Vorüberlegung

§ 32 BVerfGG

Zulässigkeit der einstweiligen
Anordnung

Zuständigkeit des BVerfG in
der Hauptsache

Beteiligtenfähigkeit

Keine Vorwegnahme der
Hauptsache

Begründetheit der
einstweiligen Anordnung

offensichtlicher Ausgang des
Hauptsacheverfahrens
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